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RS OGH 1978/2/7 4Ob303/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1978

Norm

EO §391 Abs2 VA

EO §391 Abs2 VB

Rechtssatz

Die Möglichkeit, daß die durch die einstweilige Verfügung gescha7ene Lage einer Klärung zugeführt wird, besteht nur,

wenn die Klage beim zuständigen Gericht eingebracht und damit wenigstens die Möglichkeit - wenn auch nicht die

Gewähr - gescha7en wird, daß es zu einer Sachentscheidung kommt. Wird dagegen die Klage bei einem

unzuständigen Gericht eingebracht und von diesem rechtskräftig zurückgewiesen, ist diese Möglichkeit von vornherein

nicht gegeben.
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